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Verpflichtung zur Vertraulichkeit 

 

Abschleppen und Sicherstellen von ordnungswidrig parkenden bzw. 
gepfändeten Fahrzeugen 
 

 Einsatzgebiete Nord und Ost (Los 1) 

 Einsatzgebiete West (Los 3) 
 

 

 

Name, Vorname  Organisationsbereich 

 
 

 

 

wurde darauf verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogen Daten unbefugt oder 
unrechtmäßig zu verarbeiten oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der 
Verarbeitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, 
zu unbefugter Offenbarung oder unbefugtem Zugang führt.  
 
Personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung der 
betroffenen Person vorliegt bzw. eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlaubt (Verbot 
mit Erlaubnisvorbehalt). Daher ist es Ihnen auch nur gestattet, personenbezogene Daten in 
dem Umfang und in der Weise zu verarbeiten, wie es zur Erfüllung der Ihnen übertragenen 
Aufgabe erforderlich ist. 
 
Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet 
werden. Entsteht der betroffenen Person durch eine unzulässige Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten ein materieller oder immaterieller Schaden, kann ein 
Schadenersatzanspruch entstehen. Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung von 
arbeitsvertraglichen Pflichten oder spezieller Geheimhaltungspflichten darstellen. Ihre sich aus 
dem Arbeits- bzw. Dienstvertrag oder gesonderten Vereinbarungen ergebende 
Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese Erklärung nicht berührt. 
 
Die Verpflichtung besteht auch über das Beschäftigungs- oder Auftragsverhältnis hinaus. 
 
Eine Kopie der Verpflichtung habe ich erhalten. 
 

 

   
Ort, Datum  Verpflichteter 
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Anlage 

 
1. Begriffe 

 
„Personenbezogene Daten“ [sind] alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identi-
fizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu 
einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert 
werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. (Art. 4 Nr. 1 
Datenschutz-Grundverordnung) 
 
„Verarbeitung“ [meint] jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpas-
sung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. (Art. 4 Nr. 2 
Datenschutz-Grundverordnung) 
 

2. Grundsätze der Datenverarbeitung 
 
Art. 5 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung 
 
Personenbezogene Daten müssen 
 

 auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren 
Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, 
Transparenz“);  

 für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden […] 
(„Zweckbindung“);  

 dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);  

 sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im 
Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden („Richtigkeit“);  

 in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur 
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich 
ist […] („Speicherbegrenzung“);  

 in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 
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Art. 29 Datenschutz-Grundverordnung 
 
Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten 
ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 
 
 

3. Haftung, Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften 
 

Art. 82 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung 
 
Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder 
immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verant-
wortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 
 
Art. 83 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung 
 
Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem 
Artikel für Verstöße gegen diese Verordnung […] in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend ist. 
 

§ 22 SächsDSDG 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes oder einer 
anderen Rechtsvorschrift über den Schutz personenbezogener Daten Daten, die nicht 
offenkundig sind, verarbeitet oder die Übermittlung durch unrichtige Angaben 
erschleicht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend 
Euro geahndet werden.  

(3) […] 
(4) Wer eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt oder in der Absicht 

begeht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar. 

 
§ 202a Abs. 1 Strafgesetzbuch 
 
Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die 
gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der 
Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
 
§ 303a Abs. 1 Strafgesetzbuch 
 
Wer rechtswidrig Daten […] löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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4. Rechtsgrundlagen 
 

 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, ABl. L 119 vom 04.05.2016, S. 1, in der 
jeweils gültigen Fassung) 

 

 Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG vom 26. April 2018 (Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz – 
SächsDSDG, SächsGVBl. S. 198 ff., in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 06.07.2023, SächsGVBl. S. 467) 

 

 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 
3322, in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2024, 
BGBl. 2024 I Nr. 213) 
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